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Neue Bestimmung im Polizeireglement der Gemeinde Würenlos 

§ 18a Wahl- und Abstimmungsplakate 1) 

1  Wahl- und Abstimmungsplakate auf öffentlichem Grund dürfen bewilligungsfrei und unter Be-

achtung der nachfolgenden Bestimmungen während maximal 4 Wochen vor dem Abstimmungs-

bzw. Wahlsonntag aufgestellt werden. Sie müssen spätestens sieben Tage nach dem Urnen-

gang entfernt werden. 

Im Zeitpunkt der Anbringung von Wahl- und Abstimmungsplakaten auf privatem Grund muss 

die Zustimmung der betroffenen Grundeigentümerschaft vorliegen. 

3  In der Gemeinde Würenlos ist Wahl- und Abstimmungswerbung auf öffentlichem Grund nur 

entlang folgender Strassen zulässig: 

- Landstrasse 

- Schulstrasse 

4  An Kandelabern darf nicht mehr als ein Plakat angebracht werden. 

5  Bezüglich der genauen Standorte, Strassenabstände und Maximalflächen gelten im Übrigen 

die kantonalen Bestimmungen. 2) 

6  Vorschriftswidrige Plakate werden durch die Organe der Gemeindeverwaltung ohne Vorankün-

digung und auf Kosten des Verursachers entfernt. Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, entfernte 

Plakate aufzubewahren. 

1) Eingefügt durch Beschluss des Gemeinderates vom 19.08.2019, in Kraft seit 01.11.2019 
2) Aktuell: Merkblatt 'Wahl- und Abstimmungsplakate" des Departements Bau, Verkehr und Umwelt 
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